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(2) Eine erkannte Buße schließt die Geltendmachung 
eines weiteren Entschädigungsanspruches aus.

Verunglimpfung Verstorbener.
§ 189

(1) Wer das Andenken eines Verstorbenen verun
glimpft, wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.

(2) Die Verfolgung tritt nur auf Antrag der Eltern, der 
Kinder, des Ehegatten oder der Geschwister des Ver
storbenen ein.

(3) (aufgehoben).
Anm.: § 189 ist durch Art. 9 der VO zur Angleichung des Strafrechts vom 

29. Mai 1943 (RGBl. I S. 339) abgeändert und der neue Abs. 3 durch KRG 
Nr. 11 aufgehoben worden.

Wahrheitsbeweis.
§ 190

Ist die behauptete oder verbreitete Tatsache eine straf
bare Handlung, so ist der Beweis der Wahrheit als er
bracht anzuseben, wenn der Beleidigte wegen dieser Hand
lung rechtskräftig verurteilt worden ist. Der Beweis der 
Wahrheit ist dagegen ausgeschlossen, wenn der Beleidigte 
wegen dieser Handlung vor der Behauptung oder Ver
breitung rechtskräftig freigesprochen worden ist.

Aussetzung des Verfahrens.
§ 191

Ist wegen der strafbaren Handlung zum Zwecke der 
Herbeiführung eines Strafverfahrens bei der Behörde An
zeige gemacht, so ist bis zu dem Beschlüsse, daß die Er
öffnung der Untersuchung nicht stattfinde, oder bis zur 
Beendigung der eingeleiteten Untersuchung mit dem Ver
fahren und der Entscheidung über die Beleidigung inne- 
zuhulten.
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